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Deutschen Demokratischen Republik. Die Deutsche No
tenbank regelt die Ersatzleistung für beschädigte Geld
zeichen.

(4) Die Deutsche Notenbank stellt den Bargeldumsatz
plan der Deutschen Demokratischen Republik auf und 
ist für die Kontrolle seiner Durchführung verantwort
lich.

§ 6

(1) Die Deutsche Notenbank ist das Zentrum für die 
Anlage freier Geldmittel der Volkswirtschaft.

(2) Die Deutsche Notenbank führt, entsprechend der 
Arbeitsabgrenzung zwischen den Kreditinstituten, auf 
vertraglicher Grundlage Konten von Betrieben, wirt
schaftsleitenden Organen und gesellschaftlichen Organi
sationen, nimmt Einlagen entgegen und führt den Ver
rechnungsverkehr und sonstige bankübliche Geschäfte 
im Aufträge der Kontoinhaber durch.

(3) Die Deutsche Notenbank führt Konten des Staats
haushaltes. Auf der Grundlage der vom Minister der 
Finanzen erlassenen Bestimmungen übernimmt sie 
Aufgaben der Haushaltsdurchführung.

(4) Die Deutsche Notenbank führt Konten der Geld- 
und Kreditinstitute und nimmt Einlagen von ihnen ent
gegen.

§ 7
Die Deutsche Notenbank ist das Verrechnungszentrum 

der Volkswirtschaft. Auf der Grundlage der vom Mini
sterrat bestätigten Grundsätze des Zahlungs- und Ver
rechnungsverkehrs erläßt der Präsident der Deutschen 
Notenbank gesetzliche Bestimmungen über den Zah
lungs- und Verrechnungsverkehr und ist für deren 
Durchführung verantwortlich.

§ 8
(1) Die Deutsche Notenbank ist das Zentrum für die 

Gewährung von Krediten in der Volkswirtschaft. Sie 
erfüllt diese Funktion, indem sie

— Kredite für die Finanzierung der Produktion und 
Warenzirkulation der bei ihr kontoführenden Be
triebe, der WB und anderen wirtschaftsleitenden 
Organe sowie für sonstige gesetzlich bestimmte 
Zwecke,

— Kredite für die Refinanzierung der Kreditinstitute 

gewährt.

(2) Der Präsident der Deutschen Notenbank erläßt, 
entsprechend den vom Ministerrat bestätigten Grund
sätzen der Kreditpolitik, gesetzliche Bestimmungen über 
die Kreditgewährung im Verantwortungsbereich der 
Deutschen Notenbank. Dabei sind die besonderen öko
nomischen Bedingungen der Wirtschaftszweige zu be
rücksichtigen.

(3) Die Deutsche Notenbank stellt auf der Grundlage 
des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushalts
planes einen Plan der Entwicklung der Kredite und 
Kreditquellen (Kreditplan) auf. Durch die Ausarbeitung 
und die Kontrolle der Durchführung des Kredilplanes 
sowie durch den Abschluß und die Kontrolle der Erfül
lung von Kreditverträgen mit solchen Kreditbedingun
gen, die nach der Qualität der betrieblichen Arbeit der

Kreditnehmer zu differenzieren sind, hat die Deutsche 
Notenbank zu sichern, daß die Kredite mit hohem öko
nomischem Nutzen eingesetzt und termingemäß zurück
gezahlt werden.

§ 9

Auf der Grundlage der vom Ministerrat bestätigten 
Grundsätze der Zinspolitik legt der Präsident der Deut
schen Notenbank im Verantwortungsbereich der Deut
schen Notenbank, entsprechend den volkswirtschaft
lichen Erfordernissen, differenzierte Zinssätze fest.

§ 10

(1) Die Deutsche Notenbank hat, ausgehend von den 
Geld- und Kreditbeziehungen ihrer Industriebank
filialen zu den WB, ihrer sonstigen Spezialniederlas
sungen zu den anderen wirtschaftsleitenden Organen 
und ihrer örtlichen Niederlassungen zu den bei ihnen 
kontoführenden Betrieben, die operative staatliche Fi
nanzkontrolle auszuüben. Hierzu haben die jeweils zu
ständigen Bankniederlassungen

— die WB, die anderen wirtschaftsleitenden Organe 
und die Betriebe bei der Aufstellung ihrer Per
spektiv- und Jahrespläne zu unterstützen und 
Vorschläge zur besseren Ausnutzung der Umlauf
und Grundfonds, zur Senkung der Selbstkosten 
und zur Erhöhung der Gewinne zu entwickeln;

— die Durchführung der Pläne der WB, der anderen 
wirtschaftsleitenden Organe und der Betriebe ein
zuschätzen, Vorschläge zur Verallgemeinerung gu
ter Erfahrungen, zur Erschließung von Reserven 
und zur Beseitigung von Mängeln vorzulegen und 
mit ökonomischen Mitteln auf die Durchführung 
erforderlicher Maßnahmen hinzuwirken.

(2) Die Industriebankfilialen und die sonstigen Spe
zialniederlassungen unterrichten auf Grund einer syste
matischen Analysentätigkeit die WB und die anderen 
wirtschaftsleitenden Organe über Erkenntnisse aus der 
Finanzierung und Finanzkontrolle und unterbreiten 
ihnen Vorschläge zur Festigung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in deren Verantwortungsbereich.

(3) Die Deutsche Notenbank hat die zentralen Staats
und Wirtschaftsorgane laufend über die ökonomische 
Entwicklung in deren Verantwortungsbereich zu infor
mieren, sie rechtzeitig über volkswirtschaftliche Pro
bleme zu unterrichten und ihnen entsprechende Vor
schläge zu unterbreiten. Sie hat den örtlichen Volks
vertretungen und ihren Organen sowie den gesellschaft
lichen Organisationen wichtige Ergebnisse ihrer Finanz
kontrolle zu übermitteln.

§ И

(1) Die Deutsche Notenbank ist für die Durchführung 
des zwischenstaatlichen Zahlungs- und Verrechnungs
verkehrs der Deutschen Demokratischen Republik ver
antwortlich. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist sie be
rechtigt,

— Bankenabkommen und -Vereinbarungen abzu- 
schließen und mit Banken anderer Staaten sowie


